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GOZ & BEMA

Unter Beachtung des § 6 Abs. 2 GOZ 
dürfen nur Leistungen aus dem Ge-

bührenverzeichnis der GOÄ berechnet 
werden, die nicht als selbstständige Leis-
tung oder Teil einer anderen Leistung im 
Gebührenverzeichnis der GOZ enthalten 
sind.

Der vollständigen körperlichen Untersu-
chung des stomatognathen Systems nach 
Geb.-Nr. 6 GOÄ steht insofern die Leis-
tung nach Geb.-Nr. 0010 GOZ gegenüber, 
die „Eingehende Untersuchung zur Fest-
stellung von Zahn-, Mund- und Kieferer-
krankungen einschließlich Erhebung des 
Parodontalbefundes sowie Aufzeichnung 
des Befundes“.

Bei der Geb.-Nr. 0010 GOZ wird der Leis-
tungsinhalt im GOZ-Kommentar der BZÄK 
wie folgt beschrieben.

Die „Eingehende Untersuchung“ ist die in-
tra- und extraorale Untersuchung des 
stomatognathen Systems zur Feststel-

lung klinisch erkennbarer Veränderungen 
oder Erkrankungen und ggf. verbunden 
mit einer kurzen Anamnese.

Im Kommentar der BZÄK zu den hochfre-
quenten GOÄ-Leistungen in der Zahnarzt-
praxis wird dagegen ausgeführt, dass die 
Geb.-Nr. 6 GOÄ einen anderen Leistungs-
inhalt als die Geb.-Nr. 0010 GOZ habe. 
Worin der Unterschied bestehe, wird je-
doch nicht erläutert. 

Unserer Auffassung nach handelt es sich 
bei der eingehenden Untersuchung nach 
Geb.-Nr. 0010 GOZ um einen allgemeinen 
umfassenden Befund. Die Untersuchung 
nach Geb.-Nr. 6 GOÄ wird hiervon erfasst, 
so dass gemäß § 6 Abs. 2 GOZ die Be-
rechnung der Geb.-Nr. 6 GOÄ für Zahnärz-
te ausgeschlossen ist.

Allerdings findet man im Gebührenver-
zeichnis der GOZ unter den allgemeinen 
Bestimmungen zum Abschnitt A bei den 
Berechnungsbestimmungen zur Geb.-Nr. 3 

einen Bezug auf die Geb.-Nr. 6 GOÄ, was 
aber eher einem redaktionellen Versäum-
nis zuzurechnen ist, als dass dadurch die 
Berechenbarkeit der Geb.-Nr. 6 GOÄ durch 
Zahnärzte begründet werden könnte.

Ebenso ist es nicht vertretbar, allein wegen 
der ggf. möglichen Berechenbarkeit des 
GOÄ-Zuschlags K1 bei Untersuchung eines 
Kindes bis zum vollendeten 4. Lebens-
jahr an der Berechenbarkeit der Geb.-Nr. 
6 GOÄ festzuhalten und von unterschied-
lichen Leistungsinhalten bei den Geb.-Nrn. 
0010 GOZ und 6 GOÄ zu sprechen.

Daniel Urbschat

Dieser Artikel ist als offizielle Stellung-
nahme des GOZ-Referates auf der Home-
page der ZÄK Berlin abrufbar.
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Geb.-Nr. 6 GOÄ – Berechenbarkeit nach § 6 Abs. 2 GOZ

Untersuchung des stomatognathen Systems

Der Anwalt einer Patientin hat die 
Kranken akte in Kopie angefordert.  
Können diese Kopien und das Porto in 
Rechnung gestellt werden? Welche GOZ-
Nummern sind dafür anzusetzen?

Die Herausgabe von Kopien der 
Patienten akte o. ä. ist nicht nach der GOZ 
oder GOÄ berechnungsfähig, da es sich 
hierbei nicht um (zahn-)medizinisch not-
wendige Leistungen handelt.
Sie erbringen eine Dienstleistung, die 
gem. § 612 BGB zu vergüten ist, und 
haben Aufwendungen, für die sie gem. 
§ 670 BGB Aufwandsersatz verlangen 
können. 

Bei Kopien sind 0,50 Euro pro DIN-A4-
Seite üblich, was dem Justizvergütungs- 
und -entschädigungsgesetz (JVEG) zu 
entnehmen ist. Porto wird in der tatsäch-
lichen Höhe ausgewiesen.
Die Rechnung muss völlig frei geschrie-
ben werden. Sie benennen die einzelnen 
Posten und weisen dazu die Kosten aus. 
Es darf kein Bezug auf die GOZ oder GOÄ 
genommen werden und Formulierungen 
wie z. B. „Für zahnärztliche Leistungen er-
laube ich mir zu berechnen …“ oder der-
gleichen sind fehl am Platz.

Wir sind für Sie da!
Ihr GOZ-Referat  
der Zahnärztekammer Berlin

Wir beantworten gern auch Ihre  
GOZ-Frage: 
E-Mail: goz@zaek-berlin.de
Tel. (030) 34 808 -113, -148
Fax (030) 34 808 -213, -248
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GOZ-Frage des Monats

Kosten für Kopie der Patientenakte




